
REPUBLIK öSTERREICH 

Bundesministerium -

für Arbeit und Soziales 

Zl. 10. 155/2-4/95 

An das 
Präsidium des National
rates 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 W i e n 

/19(5·1\) - 6(t1c 
C;/J f1 E ZOc.r--

\,1010 Wien, den <-l�,M!rz 1995 
Stubenring 1 
DVR: 0017001 
Telefon: (0222) 7 11 00 
Telex 111145 oder 1117 80 
Telefax 7 158258 
P. S. K.Kto. Nr. : 05070.004 
Auskunft: 
Gerhard Schwa 
Klappe: 6532 �����.�:� ... ���:'�.:���;��} 

Datum: 6. MRZ. 1995 

Betrifft: Entwurf einer Exekutionsordnungs 

Begutachtungsverfahren. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beehrt sich, als 

Beilage 25 Exemplare seiner Stellungnahme zum Entwurf einer Exeku

tionsordnungs-Novelle 1995 zu übermitteln. 

Beilage 

Für die Richtigkeit 

derGt7,fertigung: /C� . 

Für den Bundesminister: 

B r a n d 1 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUMr 

FÜR ARBEIT UND SOZIALES 

Zl. 10.155/2-4/95 

An das 
Bundesministerium 
für Justiz 
Museumstraße 7 
10 16 W i e n 

1010 Wien, den 

Stubenrirg 1 
DVR: 0017001 

-" ·WI!··1995 . r... 

Telefon: (0222) 711 00 
Telex 111145 oder 111780 
Telefax 7158258 
P.S.K.Kto.Nr.: 05070.004 
Auskunft: 

Gerhard Schwab 
Klappe: 6532 

Betrifft: Entwurf einer Exekutionsordnungs-Novelle 1995; 

Begutachtungsverfahren. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nimmt mit Bezug auf 

das Schreiben vom 22. Dezember 1994, GZ: 12. 10 2/82-1. 5/1994, zum 

Entwurf einer Exekutionsordnungs-Novelle 1995 wie folgt Stellung: 

Zu Art. I Z 3 (§ 6 RO): 
Im Gegensatz zur derzeit geltenden Fassung ist in § 6 EO (in der 

Fassung des Entwurfes) keine Regelung mehr hiefür enthalten, daß 

im Fall des § 18 Z 3 EO der Verpflichtet� bei mehreren 

inländischen Bezirksgerichten einen allgemeinen Gerichtsstand hat. 

Es stellt sich somit die Frage, ob aus diesem Umstand nicht 

Verfahrensverzögerungen resultieren könnten. 

Zu Art. I Z 13 (§39 RO): 
Diese Bestimmung scheint nur jene Fälle zu berücksichtigen, in 

denen eine Klage wegen Ungültigkeit oder Unwirksamkeit des 

Exekutionstitels eingebracht wird. Gegen Exekutionstitel gemäß 

§ 1 Z 10 und 12 bis 14 EO sind allerdings Einwendungen bei jener 

Behörde einzubringen, von welcher der Exekutionstitel ausgegangen 

ist; eine Klage ist in. diesem Zusammenhang nicht vorgesehen. So

wei t für so-lche Ti tel keine Einstellungsanträge möglich sind,' 

sollte dies auch entsprechend klargesiellf werden. 
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Zu Art. I Z 1� 47 EO): 
Die 14-Tage-Frist für die (nachträgliche) Beantragung der Fahr

nisexekution in § 47 Abs. 2 Z 2 EO sollte zweifellos erst mit Be

nachrichtigung des betreibenden Gläubigers beginnen. Dies wäre 

klarzustellen. 

§ 47 Abs. 3 EO in der neuen Fassung trägt dem Umstand nicht Rech

nung, daß Sozialversicherungsträger keine "Verwaltungsbehörden" im 

Sinne des Verwaltungsverfahrensrechts sind. Um Mißverständnisse zu 

vermeiden, sollten die Sozialversicherungsträger in dieser Geset

zesstelle ausdrücklich genannt werden. 

Zu Art. I Z 37 (§ 250 Z 8 EO): 
Der laut vorliegendem Entwurf im§ 250 Z 8 EO verwendete Ausdruck 

des "körperlichen Gebrechens" ist nicht mehr zeitgemäß. Auch der 

Hilfsmittelbegriff der genannten Gesetzesstelle entspricht nicht 

mehr dem heutigen �prachgebrauch. 

Es wird vorgeschlagen, die Bestimmung des § 250 Z 8 EO wie folgt 

zu fassen. '-

"8. Hilfsmittel zum Ausgleich einer körperlichen, geistigen oder 

'psychischen Behinderung oder einer Sinnesbehinderung sowie 

Hilfsmittel zur Pflege des Verpflichteten, soweit diese Hilfs

mittel dem Gebrauch durch den Verpflichteten, seine Familien

angehörigen oder Pflegepersonen dienen, sowie Therapeutika und 

Hilfsgeräte, die im Rahmen einer medizinischen Therapie vom 

Verpflichteten benötigt werden;" 

Zur Erläuterung: 

Unter Hilfsmittel sind beispielsweise orthopädisch prothetische 

Behelfe, verschiedene technische Geräte (z.B. Lichtsignalanlagen 

für Gehörlose, Treppenraupe und Badewannenlifter für Rollstuhl

fahrer) sowie auch EDV-Anlagen mit spezieller' Software für be

stimmte Behinderungsarten (z. B. spezielle Sofware für Blinde) zu 

verstehen. 
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Hilfsgeräte im Rahmen einer medizinischen Therapie können bei

spielsweise Blutdruckmeßgeräte, Blutzuckermeßgeräte oder Inhalato

ren sein. 

Zu Art I Z 82a (§ 294a Abs. 2 RO): 
Diese Bestimmung, die eine grundsätzliche "Sperrfrist" von sechs 

Monaten für den Antrag auf neuerliche Einholung" einer Auskunft des 

Hauptverbandes der österreichischen Sozialversiche�ungsträger zur 

Drittschuldner-Ermittlung vorsieht, sollte nicht in den Geset

zestext aufgenommen werden. 

Es ist für das Fahrnisexekutionsverfahren allerdings richtig, wie 

in den Erläut�rungen zu § 252h EO erwähnt, daß innerhalb kurzer 

Zeit wenig neue pfändbare Gegenstände auftreten. Bei der Forde

rungsexekution ist es allerdings gerade umgekehrt: 

Wenn ein Dienstverhältnis endet, folgt darauf in der Regel der Be

zug von Arbeitslosengeld; umgekehrt nehmen Arbeitslosengeldbezie

her wieder kurzfristig eine Erwerbstätigkeit auf. Ähnlich rasche 

Wechsel sind beim Krankengeldbezug möglich. 

Im Zusammenhang mit pfändbaren Forderungen sind somit sehr rasche 

Änderungen, teilweise innerhalb weniger Wochen, denkbar. Eine Ein

schränkung von Neuvollzugsanträgen auf eine Halbjahresfrist ist 

wenig zweckmäßig und könnte zu einem Ausweichen in 

"außergerichtliche Eintreibungsmaßnahmen" führen; die vom 

Gesetzgeber nicht gefördert werden sollten. 

Man sollte es auch nicht dem betreibenden Gläubiger übertragen, 

"einen neuen VOllzugsort" (vgl. § 252h EO neue Fassung; dies be

deutet bei Forderungen: einen neuen möglichen Drittschuldner) be

kanntzugeben, sondern bei der Exekution von Forderungen das EDV

Auskunftsverfahren auch zur Feststellung des neue� Drittschuldners 

verwenden. Gläubiger haben keine Rechtsgrundlage, von den 

Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice oder von Sozialversiche

rungsträgern etc. Auskünfte über neue Dienstgeber zu erhalten; 

dies kann nur das Gericht. Direkt� Gläubigeranfragen wären 

überdies - m"angels EDV-Abwicklung - mit vergleichsweise hohem 
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Aufwand und hohen Kosten verbunden. Es wäre daher zweckmäßiger, 

das Anfrageverfahren nach § 294a EO für die Feststellung des neuen 

Drittschuldners zugänglich zu halten; 

Keinesfalls sollte aber eine Einschränkung der Antragsmöglichkeit 

gemäß § 294a Abs. 2 EO erfolgen, weil dies in der Praxis den Ver

fahrensergebnissen nicht förderlich wäre. 

Z� 10a EO: 
Aus der Sicht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales er

gibt sich aber auch im Bereich des § 10a EO, 'der bei der gegen

ständlichen Novellierung unverändert blieb, das Erfordernis legi

stischer Maßnahmen. 

Das Bundesministerium für Justiz wurde bereits anläßlich zweier 

Schreiben der Volksanwaltschaft an das Bundesministerium für Ar

beit und Soziales im Juli 1994 um eine Klarsteilung - allenfalls 

auf legistischem Wege --betreffend die Einbeziehung des Pflegegel

des in die Bemessungsgrundlage nach § 10a EO in Verbindung mit 

Art. XXXIV der Exekutionsordnungsnovelle 1991 ersucht. 

Aufgrund der Obergangsbestimmung des Art. XXXIV Abs. 4 leg. cit. 

ist § 10a �O auf Exekutionsverfahren weiterhin anzuwenden, wenn 

der Antrag auf Bewilligung der Exekution vor dem 1. Jänner 1996 

gestellt worden ist. Wie sich aus dem beiliegenden Beschluß des 

Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Wien vom 31. 1. 1994, 

46 R 1145/93, ergibt, wird das Pflegegelct zur Gänze - sowie bisher 

der Hilflosenzuschuß oder die Hilflosenzulage - in die Bemessungs

grundlage zur Ermittlung von gesetzlichen Unterhaltsansprüchen, 

die in Form von Bruchteilstiteln fes�gelegt wurden, eingerechnet. 

Daraus ergibt sich, daß Unterhaltsberechtigte, die einen Bruch

teilstitel erwirkt haben, begünstigt werden, wenn der Unterhalts

schuldner erhöhte Pflegegeldleistungen zur Abdeckung von pflegebe

dingten Mehraufwendungen bezieht. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales weist darauf ,hin, 

daß es sich b�im Pflegegeld - auch wenn der Anspruch an den Bezug 
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von Leistungen im Sinne des § 3 Bundespflegegeldgesetz (BPGG) 

anknüpft - um keine Leistung aus der Sozialversicherung handelt. 

Das Pflegegeld wird - im Gegensatz zum bisherigen Hilflosenzuschuß 

- nicht aus Sozialversicherungsbeiträgen, sondern aus Budget

mitteln finanziert. Der Ruhe- und Versorgungsgenuß bzw. die 

Pension etc. des Pflegebedürftigen ist lediglich ein Anknüpfungs

punkt für die Zuständigkeit des Bundes, nicht jedoch eine 

Anspruchsvoraussetzung im engeren Sinn für das Pflegegeld. 

Daraus folgt, daß das Pflegegeld entgegen der Rechtsansicht des 

Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Wien kein Ausfluß des Ruhe

und Versorgungsgenusses, also keine Zulage ist, die ihre Grundlage 

in der Beschiftigungsquelle der verpflichteten Partei hat. Die 

bisherige Rechtsprechung, wonach der Hilflosenzuschuß, der im Un

terschied zum Pflegegeld - wenn auch als atypischer - Pensionsbe-
i 

standteil anzusehen war, in die Berechnungsgrundlage nach § 10a EO 

einzubeziehen ist, wäre daher auf das Pflegegeld nicht uneinge

schränkt anwendbar. 

Darüber hinaus ist festzustellen, daß nach den Erläuterungen zum 

§ 1 BPGG das Pflegegeld nicht den Zweck verfolg�, das Einkommen 

des Pflegebedürftigen zu erhöhen, sondern ausschließlich zweck
gebundenen Charakter hat. 

Die Einbeziehung des Pflegegeldes in die 'Bemessungsgrundlage nach 

§ 10a EO hätte im übrigen in jenen Fällen, in denen der Pflegebe

dürftige eine sehr niedrige Pensionsleistung und Pflegegeld einer 

sehr hohen Stufe bezieht, sogar zur Folge, daß ein Teil seines 

Pflegegeldes für Unterhaltsleistungen gepfändet werden könnte. Das 

steht im Widerspruch zur Bestimmung des § 290 Abs. 2 EO, wonach 

das Pflegegeld nur dann pfändbar sein soll, wenn die Exekution 

wegen einer Forderung geführt wird, zu deren Begleichung die 

Leistung widmungsgemäß bestimmt ist. 

Da auch im gegenständlichen Entwurf keine diesbezüglichen .Änderun

gen vorgesehen sind, wird seitens des Bundesministeriums für 

Arbeit und So�iales eine entsprechende Klarsteilung an�eregt. 
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Z:t!_��t . I I (ÄnderuQ.g�es Auktionshallen.gesetzes): 
Da durch die beabsichtigte Novellierung nur noch ein sehr geringer 

Teil dieses Gesetzes in Geltung bleibt, wird im Sinne einer 

Rechtsbereinigung angeregt, dieses Gesetz vollständig aufzuheben 

und die verbleibenden Bestimmungen allenfalls in die Exekutions

ordnung einzubeziehen. 

Abschließend darf noch auf die beiliegenden Stellungnahmen der 

Steiermärkischen Gebietskrankenkasse, der Wiener Gebiets

krankenkasse sowie der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 

Wirtschaft verwiesen werden. Im Hinblick darauf, daß wirksame 

Exekutionsmöglichkeiten zur Eintreibung ausständiger Sozialver

sicherungsbeiträge eine wesentliche Grundlage der gesetzlichen 

Sozialversicherung bilden, �ird ersucht, diese Anregungen zu 
berücksichtigen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem Prä

sidium des Nationalrates übermittelt. 

Be�l�g�n� 1. Beschluß des Landesgerichtes für ZRS Wien vom 

31. 1. 1994, 46 R 1145/93' 

2. Stellungnahme der Steiermärkischen Gebietskranken

kasse 

3. Stellungnahme der Wiener Gebietskrankenkasse 

4. Stellungnahme der Sozialversicherungsanstalt der ge

werblichen Wirtschaft 

Für ,den Bundesminister: 

B r a n d 1 

Für die Richtigkeit 
d

.
� tE;rAuSfertigUng: 

. I!' 'c---4--
�� � \ 
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Ur. 

Das Landesgericht für ZRS Wien hÄt als Rekurs gericht durch 

den VIzepräsidenten Hofrat Dr. Mechtler als Vorsitzenden sowie 

die Richter Dr. Dopsch und Dr. Larcher in der Exekutionssache der 

betreibenden Partei 

, wider die verpflichtete Partei 

, �ertreten durch Dr. Johannes Ruckenbauer, 

Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterhalt, über den Rekurs der ver-

pflichteten Partei gegen den Beschluß des Bezlrksgerichte�
��

�f��� 
-" ((", " . 

Stadt Wien vom 7.9.1993, 66 E 7628/93x-8 den . lr.� W<'r" ··>·:\· , O�\('·l \. - . ,. 
�: - '7"""('0" , '('.!' .:.� f'. 

B e s c hI U ß' \ I 

gefaßt: \ ... � '. 

Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben. 

Di� v�rpfli�h�Rte Partei hat die Kosten ihres Rekurses 

selbst zu tragen. 

Der Rekurs gegen diese Entsc heidung ist jedenfalls unzuläs-

sig. 

B e  g r ü n d u n g : 

Mit dem angefochtenen Beschluß· hat das Erstger i cht au fgrund 

des von der Drittschuldnerin, Österreichische Bundesbahnen , 

Pensionsstelle, am 8.10.1992 gestellten Antrages nach Durchfüh-

rung einer Tagsatzung entschi eden , daß das der verpflich teten 

Partei zustehende Pflegegeld (früher Hilflosenzulage) ein Bezugs-

teil und daher dem Nettoeinkommen hinzuzurechnen ist und daher 

der betreibenden Partei 33 % diesas Gesamtbetrages zustehen. 

Dagegen richtet sich der Rekurs der verpflich�eten Partei, 

\ 
der nicht berechtigt ist. 

Aufgrund des der Exekution zugrundeliegenden .�itels hat der 

Verpflichtete der betreibenden Partei einen monatlichen 
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- 2 - 46 R 1145/93 

Unterhaltsbei t rag in Höhe von 33 % seines Nettoarbeitseinkommens, 

das ist das Bruttoeinkommen abzüglich s ozialer Lasten und St�uern 

zu bezahlen. Es handelt s ich s omit um einen Bruchteilstitel im 

Sinne des S 10 a EO. Diese mit der EO-Novelle 1991, BGBl. 

. . 
628/1991 aufgehobene Bestimmung ist laut Übergangs bestimmung 

gemäß Art. XXXIV Abs 4 auf das vorliegende Exekutionsverfahren 

we iterhin anzuwenden, d a  der Antrag auf Exekutionsb�willigung 

bereits am 2.8.1968 ges teil t  wurde. 

Der Verpf lichtete bezog als Bundes bahnbeamter von der Dritt-

schuldnerin eine Pension, es wurde ihm gemäß § 25 der Bundesbahn-

Pens ions ordnung ( B B-PO) 1966, BGBl. 313/1966 eine HilflosenzulQge 

der Stufe 111 zuerkannt. Diese wurde von der · Dr i ttschu 1 dner i n b9i 

der Ermittlung der Bemessungsgrundlage fGr den der Ver pfli cht e ten 

zustehenden Unterhaltsbetrag zu Recht berGcks ich t igt . 

��r ?O. N0vplle der BB-PO 1966 (DA (67) des GD-Nb 

11/1993) wurde § 25 au f gehobe n, sodaß der zu dem in S' 4 leg . cit. 

geregelten Ruhegenuß zählende Hilflosenzuschuß seither entfällt 

und der Verpflichtete statt des bisherigen Hilflosenzuschusses 

nunmehr ei n Pflegege l d gemäß Bu ndespflegegeldgesetz (BPGG)
'
, BGBl. 

110/1993, in gleicher Höhe bezieht. Dieses wird von der Dritt-

schuldner!n bis zur g�richtlichen E ntscheidung, ob dies es eben-

falls in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen ist, derzeit 

an te ilig zurückbeha l ten . 

Nach ständiger Rechtsprechung ist der quotenmäßig geschulde-

t e  Unterhaltsbei trag - s ofern im Titel nichts anderes bestimmt 

ist - von den gesamten tatsächlichen Bezügen zu berechnen. Unter 

diesen sind die Bezüge nach Abzug der Beträge zu vers tehen , die 

fGr öffentliche Zwecke aufgrund �ese tz licher Best i mmu ngen e i n z u -

behalten sind.-- D1e Tatsache, daß eJn Bezugsteil unpfändbar ist, 

schließt dessen Einbeziehung in ,jie Bemessungsgrundlage nach 
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S 10 a EO nicht aus; in diese ist daher auch der Hilflosenzuschuß 

grundsätzlich einzubeziehen (vgl. EFSlg . .  57.879). 

Den Bezug aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis sind fixe 

BezUge, die nach Beendigung des Dien�t- oder Arb�itsverhältnisses 

an Stelle der bisherigen EntlOhnung treten, im Sinne des 
J • 

S 10 a EO gleiChzusetzen. Hiezu geh6ren'Ruhe- und Versorgungsge� 

nUsse der Beamten, Pensionen, Renten der Arbeiter und Angestell-

ten, ebenso BezUge, dre zur Voraussetzung haben, daß ein Arbeits-

verhältnis bestanden hat und die an Stelle des bisherigen Ar-

beitseinkommens getreten sind. Auch die dem Verpflichteten ge -

währte Hilflosenzulage bzw. das ihm nunmehr gewährte Pfleg�geld 

ist Ausfluß des Ruhe- und versorgungsgenusses, also eine Zulage, 

die ihre Grundlage in der Beschäftigungsquelle der verpflichteten 

Partei hat. Als solche ist sie daher in die Bemessungsgrundlage 
. 

einzubeziehen (vgl. EFSlg. 57.880). Der Umstand, daß durch die 

20. Novelle der BB-PO 1966 die Hilflosenzulage gemäß § 25 als 

Bestandteil des Ruhegenusses gemäß § 4 entfällt, ändert daran 

nichts, da der Verpflichtete bei gleichbleibenden Bezügen nunmehr 

infolge Gesetzesänderung stattdessen ein Pflegegeld bezi eht , 

wobei der Übergang automatisch und ohne neuerliche Überprüfung 

der Anspruchsvoraussetzungen erfolgte. Eine Nichtberücksichtigung 

des an Stelle des zu berüc ksichtijenden Hilflosenzuschusses 

tretenden Pflegegeldes bei der Benessungsgrundlage für den der 

betreibenden Partei zustehenden Unterhaltsbeitrag erscheint daher 

nicht gerechtfert i gt . Der gegenteiligen Ansicht des Rekurswerbers 

kann nicht gefolgt werden. 

Auch aus S 1 BPGG( in dem der Zweck des Pflegegeldes defi-

niert wird, ist für den Standpunkt des Rekurswerbers nichts 

gewonnen, da es si�h danach beim Pflegegeld um eine pauschalierte 

Abgeltung des pflegebedingten Mehraufwandes handelt. Nach 
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s tändiger Rech tsprechung sind jedoch pauschalierte Aufwandsent-

schädigungen in die Bemessungsgrundlage nach S 10 a EO einzube-

ziehen (EF-Slg. 52.296 u.a. ) . 

Da das Erstgericht somit frei von Rechtsirrtum ausgesprochen 

hat, daß auch das Pflegegeld in die Bemessungsgrundlage einzube-

ziehen ist und die vom Rekurswerber gerügte Mangelhaftigkeit des 

erstgerichtlichen Verfahrens nicht vorl{egt, war dem Rekurs ein 

Erfolg zu versagen. 

Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 78 EO und die 

55 40 und 50 _ZPO, der A usspruch über die Unzulässigkeit des 

Revisionsrekurses auf § 78 EO und § 528 Abs 2 Z 2 ZPO. 

Landesgericht für ZRS Wien 

1016 wien, Museumstraße 12 

Abt. 46, am 31.1.1994 

D_� . t1 � c- -, � t 1 p r 

Für die Ri ch t igkeit der Ausfertigung 

der Lei ter der Ges chäftsab te i l ung: 'ililU.r� 
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S fEIE!\MÄRKISCHI- (;/-i:HETSKRAi\IKt-i'\.K/\SS[ 
1()�et-Ponp'r.1tz.PLlv 1 1",,':1.1' h qOO. m.1I1 C:r,n 

• B�::�.::;��' 
tif"l hv,/,ttl'tI."lt: 1)1i..t: .HH c1t(�·· . •  '. .: •... tk.�lH; t'k·!mtt"f • 

... ",I..vllli Hr. Or. Plentner 
. 

L)u(( f:w.,h' 1 56 
595 

06,02.95 

An den 
Hauptverband d .. österreichischen 
Sozialversicherungsträger 
Kundmanngasse 21 
1031 Wien 

Betr.: Entwurf der Exekutionsordnungs-Novelle 1995 

Bezug: ZI 12A3.00/95 Gm/En 

Der vom Bundesministerium für Justiz vorgelegte Entwurf einer Exekutionsord

nungsAovelie i 995 kann bei einer allgememen Betrachtung in bezug auf die ver�in

fachende Gestaltung des Fahrnisexekutionsverfahrens als ausgewogen und zielfüh

rend bewertet werden. Seitens der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse werden 

in der Folge jedo�h punktuell Bedenken vorgetragen wobei grundsätzlich auszufüh

ren ist. daß die Anwendung der neuen Bestimmungen Gläubigern. welche einzelne 

Forderungen zu betreiben haben. durchaus Vorteile bringen. Es ist allerdings auch 

festzustellen, daß die Exekutionsordnungsnovelle 1995 derzeit keine ausreichenden 

Vorkehrungen trifft, welche auch das besondere Umfeld von Gläubigern, die im gro

ßen Umfang erhebliche Forderungen gegenüber insbesondere gleichbleibenden 

Schuldnern führen, berückSichtigen Im ein7.elnen wäre auszuführen: 

Art. 1 Z. 4 § 7 
Das "vereinfachte Bewilligungsveriahren" ::'011 mit 1.7.1996 in Kraft treten, weshalb 
nicht ersichtliCh ist, warum die Anfügung des vorgesehenen Satzes im § 7 bereits mit 
1 .7.1995 in Kraft treten solL 
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Art. 1 Z. 14 § 45 
[)ie in dieser zusätzlichen Bestimmung vorgesehene Übermittlung des Exekutionsak

tes v()rn ursprünglich zuständigen Ex�kutionsgericht an ?as "Auktionshallengericht" 

läßt eine Überforderung jener Oezirksgerichte befürchten, an deren (Gerichts)Ort 

Auktionshallen eingerichtet sind. Bedenkt man, daß in der Steiermark derzeit 2 Auk
tionshallen uf1d 1 Dorotheum. existieren , würden als Auktionsgerichte lediglich die . 

. . 

BG's Leoben sowie Graz in FrC1ge kommen. Diese. bereits mit einer großen Anzahl 
von Exekutionsakten belasteten Gerichte müßten nach diesem Gesetzesentwurf nun 

die vollständigen Exekutionsakte der steirischen Gerichte weiter bearbeiten, insbe
sondere auch ,in bezug auf weitere Antragstetlungen von Verpflichteten und Gläubi

gern {Einstellungsanträge). Es Ist auch unklar, ob hiedurch wieder eine neue Ge

schäftszahl vergeben werden muß - was zusätzliche Unübersichtlichkeit bedingen 

würde.- da ja, wenn verschiedene Akte von verschiedenen Gerichtes beim Auktions

hallengericht einlangen, wohl gleichlautende Geschäftszahlen ("E -Zahlen") aufein

ander treffen werden Vor allem für den betreibenden Gläub iger wird die richtige Zu

ordnung von (Einstellungs)Anträgen somit erschwert 

Art.1Z.15a §47 
Die verpfljchte�lde Angabe de�;; Geburtsdatums durch den das Vermögensverzeich

nis ausfertigenden Schuldner �·ollte nicht erst mit Inkafttretungszeitpunkt 1.7.1996 
vorgesehen werden. 

Art. 1 Z. 17' § 54b 
Betrachtet man d ie Gesamtheit der neuen Bestimmungen des "vereinfachten Bewil

ligungsveriahrens", so ist aus der Sicht der beitragseinhebenden Sozialversiche

rUllgsträger mit einer erheblichen SchlechtersteIlung bzw Verzögerung bei der For
derungsbetreibung zu rechnen Die Vereinfachung im ßewilligungsvertahren er

scheint hingegen minimal, da elle Ausstellung und l1eilöge eines Rückstandsauswei

ses, also e ines Exekutionstitels. aufgrund der einger ichteten Verwaltungsabläufe 

kein administratives Problem dö.rste\lt. Bei Forderungen bis zu S 100.000,-- ist den

noch - ungeachtet dieses Y.QI)i��� Titels mit einer Bewilligung nach dem 

"vereinfachten Bewilligungsvetiahren" zu rechnen, da der entscheidende Punkt, 

§ 54bAbs 1 Z 5, nämlich die Bescheinigung, daß durch �ustelfung der Exekutions-
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bewilligung vor Vornahme der Pfändung , Exekutionsobjekte der Pfändung entzogen· 

'. werden kö
'
nnten, in der Praxis inshesondere �HifgruTid der Anz�hl der Exekutionsfälfe 

und auch aufgrund der Schwierigkeit der geforoerten Bescheinigung nur ·in ausge

sprochenen Einzelfällen zur Anw�ndung gelangen kann. 

In Summe bedeutet dies, daß bel sämtlichen Forderun9sbetreibungen bis zu 

S 100.000,-- das "vereinfachte Bewitligungsverfahren" zur Anwendung gelangen 

wird, was jedoch, wie dargestel lt, keine wirkliche Vereinfachung bedingen, sondern 

vielmehr auf der inhaltlichen Seite der Exekution zu Verzögerungen führen Wird. 

Dadurch, daß das "vereinfachte ßewilligungsverfahmn" den - de facto vorliegenden -

Exekutionstitel nicht prüft, muß das gem�ß § 54cvorgegebene Einspruchsverfahren 

und somit die entsprechende Einspruchsfrist miteinkalkuliert werden. Viel wesentli

cher ist a llerd ings auch noch, daß mi1 dem "verelllfachten Bewilligungsverfahren" 

eine Zustellung des Exekutionsantrages an den Verpflichteten vor Pfandnahme er

folgt, dieses Faktum wIrd In der Pr8xis zwar nur in seltenen Fällen zu einer offen

kundigen und nachvollziehbaren Exekutionsvereitelung führen, aber dennoch dem 

Verpflichteten zusätzliche Spielraume eröffnen, sodaß dieser neue Sachverhalt aus 

der Sicht der Beitragseinhebung mit den gesetzesmäßig strikt vorgegebenen Fristen 

und Einhebungsschritten in der PraxIs eine Verschlechterung bedeutet Festzuhatten 

ist auch, daß ein ExekutIonsantrag auf Basis eines vollstreckbaren Rückstandsaus

weises aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sofort voULogen werden könnte, da 

Einwend�ngen gegen den Rückstandsausweis keinern die Vollstreckbarke.it hem

menden Rechtszuge unterliegen. 

Oie betragliche Grenze von S 100000,-- erscheint, Wl�nn man die ohnehin gegebene 

Einspruchsmöglichkeit nach § 54c bedenkt, für slIlnwlurig: Es ist doch nicht davon 

auszugehen, daß Gläubig�r, welche höhere Forderungen zu betreiben haben, unzu

verlässiger in·der Ausstellung ihrer Exekutionsantrage sind. Einen weitergehenderen 

Schutz des Verpflichteten bei Forderungen ab S 100000,-- hiedurch eingreifen zu 

lassen, erSCheint in bezug auf die festgestellte Betragsgrenze nicht sachlich gerecht

fertigt. Oie Betragsgrenze bedingt a:tcl1 in der Praxis eine grundsätzliche Doppelge-
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Jeisigkeit des Verfahrens und erscllei.nt weder für den Gläubiger noch für das Gericht 
. '  . ' . 

·von Vorteil. 

. Art 1 Z. ·17 § 54d 
Die vorgesehene , 3-tägige Nachreichungsffi�t ist zu kurz bemessen; zumindest 5 
Tage wären zu fordern. bedenkt man, daß Gläubigern mit großer Organisatio.nsstruk
turgrundsätzHch ein interner Postlauf zuzubilligen ist. Auch ist zu bedenken, daß bei 
Gläubigern mit Zweigstellen (GKK-Außenstel1en) eine Zustellung an die Zweigstelle 

einer Unmöglichkeit der Fristwahrung nach dieser Bestimmung gleichkommt . 

Art. 1 Z. 17 § 54e 
Nach unserer' Ansicht ist die Einst�l1llr).9. des Exekutionsverfahrens im Falle der Z.2 

überzogen , da betragsmaßige bzw. datumsrnäßige Irrtümer nicht ausgeschlossen 

werden können. aber dennoch die Möglichke it böten wie auch bisher ,- die bewilligte 

Exekution nach Maßgabe des dann vorliegenden Exekutionstitels (eingeschränkt) zu 

bewilligen. 

Art. 1 Z. 23 § 74 
Die durch den Wortlaut "bei geringeren Forderungen jedoch nicht" festgelegte abso

lute Grenze von S 30 000.-- für die Zuerkennung von Interventionskosten erscheint 

ebenfalls sachlich ungerechtfertigt Aus deI bestehenden Praxis kann auf zahlreiche 

Fälle verwiesen werden, wo die Betreibung geringere! Forderungen aufgrund des 

Verhaltens des Verpflichteten auf erheblich vehementere Schwierigkeiten stößt als 

die Durchsetzung von Forderungen größeren Ausmaßes, sodaß die im § 74 bereits 
vorgesehene Erwägungsregel nach dem Prinzip der Notwendigkeit auch bei geringe

ren Exekutionsbetragen ausschließlich bestehen bleiben soll. 

Art. 1 Z. 25 § 75a 
Oie vorgesehene. �truld�nsuna.b.Mn� Haftung des betreibenden Gläubigers 

für zu U nrecht geführte Exekutionen ist abzulehnen Man muß feststellen, daß sol

che fehlerhaften Exekutionsfüllrungen oft durch Mitverschulden Dritter, insbesondere 

des tatsächlich Verpflichteten. wie auch des betroffenen Dritten verursacht sind. Der 
Ausgleich des erlittenen Vermögensnachteiles des Dritten sollte den Regeln des 
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Schadenerst3tzes v.orbehalten bleiben Dies um so mellr, als das·vorgesehene· 
. . 

"vereinfachte Bewilligungsverfahten" eine Zustellung vor Vollzug vorsieht, sodaß ein 

�infaches Zutun des betroff�nen Dritten bereits ausreichen wird (würde), den vorlie-
'. 

" ,  \ "  , 

genden Fehler aufzuzeigen. Natürlich mÜssen �his der Exekution entstandene Ko-

steobelastungen des.betroffenen Dritten jedenfalls unbürokratisch reversibel se'in, 
. . 

weitergehende Vermögensnac�teile (Beispiel "An
.
schlag an der,Gerichtstafel- Ruf-' 

schädigung") konnen aber keinesfalls Bestandteil einerverschuldensunabhängigen 

Haftung des Gläubigers nach § 75a sein. 

Art. 1 Z. 37 § 250 Zl.1 
Die, bereits d{.>rzeit bestehende Wert-Verhättnismäßigkeitsklauset sollte aufgelassen 

werden, da otHlehin in Ziffer 10 eine ausreichende Kosten-Nutzenabwägung besteht. 

Art. 1 Z. 38 § 251a 
Die Aufnahme der Austauschpfändung in die Exekutionsordnung ist grundsätzlich 

sehr zu beflIrworten, es fehlt Jedoch die Lösung folgenden Detailproblems: Auch 

wenn das zul<t.:nftige. neue VerwertuDgsverfahren weitergehendere Schritte bzw. 

mehr- und unt("rpreisigere Verwertungsversuche vorsieht, Ist dennoch nicht auszu

schließen, daß eJn nach den Bestimmungen der Austauschpfändung gepfandeter 

Gegenstana letztendlich nicht verwertet werden kann. Nachdem durch die Bestim
mungen der Al1stauscllpfandung in einem solchen Zeitpunkt der Verpflichtete bereits 

einen Ersatzgegenstand durch Gläubigerfinanzierung erhalten hat, müßte noch eine 

zusätzliche Vorkehrung in diese Bestimmung aufgenommen werden, wodurch die 

. Rückstellung des Austauschgegenstandes an den Gläubiger gewährle istet ist Es 
böten sich die !�erausgabe Zug um Zug oder noch günstiger, die Fortführung der 
Exekution ohn� gesonderten Antrag auf Herausgabe des Austauschgegenstandes 

bei anschließender Ruckgabe des Pfandgegenstandes durch den VOllstrecker an. 

Art. 1 Z.40 § 252d 

Die Ermächtigung des Vollstreckungsorganes, Te ilzah lungen entgegenzunehmen, 

ist· besonders kritisch zu betrachten' Hiedurch entsteht eine bessere Berechtigung 

auf den Abschluß von 1 eilzahlungsvereinbarungen durch das beauftragte Voll

streckungsorgnf)g als es möglicherweise der betreibende Gläubiger (dessen Vertre-
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ter) besitzt. Das Problem hlebei bestetltinsbesondere auch im Umstand. daß, so� . 

. -lange das Vollzugsorgang. TeilzahllJngen .einhebt. offe
_
nsichtlich keine Pfa�d.rechte· 

. ' -

·erworben werde.n. Wenngleich .der zu��:.i.��ige.Zeitpunkt des Pfandrechtserwerues 

bereits mit'Exekution�antragstellung bei �ericht �tattfindcn soll, .bed�.utet diese �e� 
. stimmung des.§ 252d zwar keine Schlechterrangigkeit gegenüber. anderen Gläubi

gern. jedoch einen deutlichen Gefahrenrnoment 'im Zusammenhang mit drC?henden . 

Insolvenzen, da von 'einer Pfandrechtsbegründung im Zeitpunkt der AntragssteUung 

kein Recht auf tatsächliche Pfandnahme abgeleitet werden kann, also de facto bei 

Eingehen von Teilzahlungseinhebungen durch das Vollzugsorg13ng letztlich im Insol

venzfa" nicht ausreichend Vorkehrung durch Bwerb von Absonderungsrechten ge

troffen worden ist. 

Art. 1 Z. 40 § 252f Abs; 2 
Der Anschlag beabsichtigter Vollzugshandlungen an der Wohnungstür erscheint 

datenschutzrechtlich bedenklich bzw. verstärkt zusatzlieh die Gefahr der Voll

streckungs vereitelung. 

Art. 1 Z.40 § 252g 
Die 4-Monatsfrist ist bereits sehr weit gefaßt. Seitens der S teierma rkischen Gebiets

kranken kasse wird die Option auf Erstreckung dieser Frist um weitere 2 Monate ab

gelehnt, da die Interessensabwäguilg, inwieweit eine Exekution in Gesamtbetrach

tung des Schuldners für einen Gläubiger erfolgversprechend ist, nie eine dritte Per

son, sondern ausschließlich der-Gläubiger treffen sollte Da nach dem Vollzugsver

fahren, das einem "Pfandrechtsauffindungsverfahren" innerhalb der ersten 4 Monate 

gleichkommt noch das zeItlich nicht unerhebliche Verwertungsverfahren anschließt. 

ergeben sich Fristen. welche den Gläubiger in eine unzumutbare Defensivrolle drän

gen würden. 

Art. 1 Z.40 § 252i 
Diese Bestimmung Ist nach Ansicht der Steiermtlrkischen Gebietskrankenkasse am 

deutlichsten abzulehnen: Geht man bei einem Verpflichteten von einem erfolglosen 
I 

Exekutionsverfahren aus, so ist nach dieser Bestimmung nur dann innerhalb von 6 
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Monaten ein r}euerlicher Vollzug aufgrund eines erneuten '�xe�ution�antrages 

, , 
durchzuführen. "wenn der Vollzugsversuch erfolgversprechend" se i . ' 

Es 'ergeben sich somit'vo� Gericht z,u t��ffeMci� Interessensab�ägungen, welche 

weder in der Art noch_ insbesondere unter Bedachtnahfl1e auf die Anzahl der Fälle 
getroffen werden können; Wesenthch hiezu ist. daß als verpflicl1tete Parteien voll
kommen unterschiedliche Schllidnergruppen vo�ufinden sind: Die Bestimmun,g des 

§ 252i erscheint noch inso�eit sinn haft, als eihzelne Gläubiger gegen einzelne, un
selbständig el'\�erbstätige (in deren Wohnung) Exekution führen und sich im Ge

samtumfeld keine Veränderungen (zweifelsfrei) innerhalb der 6-Monatsfrist erwarten 
lassen. 

Die gleiche Bestimmung jedoch angewandt auf den den beitragseinhebendenKran-' 

kenversicherungsträgern gegenüberstehenden schuldnenschen Dienstgebern führt 
zu einer unzumutbaren Kürzung der Gläubigerrechte. Bei d ieser Schuldnergruppe 

muß ,grundsätzlich davon ausgegangen werden,.daß aufgrund der Fortführung des 
Gewerbes mit einer taufenden Änderung der Vermögenssituation gerechnet werden 

kann bzw. darf. Wenngleich auch nicht die Fahrnispfandobjekte häufig wechseln 

werden , Ist dennoch die Vollzugshandlung durch Kassapfandung bzw, die Einhe

bung des gesamten Betrages bel der Voflzugshandlung wahrscheinlich. Ginge man 

davon aus, daß bei Vorliegen eines Vermögensverzeichnisses (ohne pfändbaren 

Gegenstände) das Gefleht weitere Vollzugshandlungen für neue Exekutionsantrage 

(weitere BeitragsmonateI) verweigert. würde dies der deutlieIl nachvollziehbaren 

Praxis widersprechen, daß selbst Schuldner, welche bereits ein Vermögensver

zeichnis abgelegt haben, häufig inder Lage s ind , in relativ kurzen Zeitabständen 

hierauf wieder Val/zahlung zu leisten. 

Die Beibehaltung dieser Bestimmung könnte somit einer se its nur bedeuten, daß eine 
erhebliche Rechtsmittelflut gegen vollzugsabweisende Beschlüsse der Gerichte er

gehen wird , oder andererseits hiedurch die Anzahl der einzubringenden Konkursan

träge drastisch in die Höhe geht. 

@008 
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Art • .-1 Z. 43 . § Z?4 . . 

- ß -

Da das Interesse des Gläubigers ':=Hl den Informationen· aus dem Pfändungsp·rofokoll 
. . � . 

ein su bstantiel les in beZ:llg auf die. wci�e:c Forderungsbetreibung ist, sollte der vor� 

. . · · gesehene Kostenersatz für d ie. Anforderung ein�r Protok<;>lIsablichtung 'auf derJ Ver
pflichteten überwälzbar sein  (weitere Exekutionskost�n) .  

Art. 1 L 45 § 256 
Es sollte der Zeitpunkt des Pfandr€clltserwerbes bei gemaß § 54 zurückgestellten 

Exekutionsanträgen in dieser Bestimm ung ausdrücklich determiniert werden. 

Art. 1 Z. 53 
I 

§ 264b 
Diese Bestimmung verst�rkt den für den Gläubiger ungünstigen Zeitfaktor des neu 

vorgesehenen Fahrnisexekutlorisvelia h rens :  Es erscheint n icht schlüssig , inwieweit 

der 4-Monatsspi�lra llm für die Anordnun9 des Verkaufes noch zu jenem Spielraum 

des § 252g h inzuzurechnen ist .  Nach der vorl iegenden Textierung bleibt d ie Befü rch

tung , d a ß  nach einem 4 ll10natigen 'Vfandr cchtsauffindungsveiiahren" - mit alifaHi

gen T eilza h lungsversuchr. n  - weitere 4 Monate für d ie Anordnung der Verwertung 

zur Verfügung stehen Es wäre zu fordern , daß der zeitliche Gesamtspielraum in 

einer e i nzigen Bestimmung der [0 N ovelle deutl ich festgelegt wird, insofern als der 

spätestmögliche Verwertu ngstermin . unaufschiebbar - am Ende des 4. Monates 
r 

nach Exekutionsantrag festgelegt w i rd 

Art. 1 Z. 64 § 274a Abs. 3 / 

Aus den gleichen .  wie zu § 254d darqelegten Gründen, scheint die vorgegebene 3-
Tagesfrist als zu kurz bemessen U hcrdies Ist auch nicht einzusehen, daß der be

treibende Glaubiger in derart kurzen r risten Verfügungen treffen muß, wo h ingegen . , 
der Verpflichtete nach de:- vorl iegenden' Novelle Monate fOr weitere liquidie rungs

schritte z u r  Verfügung erhält .  

Art. 1 Z.  65 § 275 Abs. 5 
Den E rläuteru ngen , wonactl nur der Verpfl ichtete In der Lage sei,  festzustellen , ob 

auf Qatentragern sch utzwürdige Dillen Im Sinne des Datenschutzgesetzes e nthalten 

sind und somit nur  er in d ie Lage versetzt sei , einen entsprechenden Antrag auf 

I 
1 
f' 

I -
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. Löschu ng zu· st�lIen : kan n  nichi beigepflichtet werden:  Diese Feststel lung ist" aus der 

Praxis zu begrGnden , da· in zahlreichen F�lIen davo.n auszugehen ist, daß die ver

pflichtete Partei keinerlei I.nteressen an dem zur Verwertung anstehenden Pfandob
jekt meh r  zeigt. Hie�urch ergibt sich· ein �arigelndes Interesse der Wahrnehmung 

weiterreichenderer pflichten. so daß im Si�ne der Betroffenen·, deren Dafen auf den 
. Datenträgern enthaltei) sind , in sofcllen Fällen jedenfalls eine amtswegige löschung 

von Datenträgem im Sinne des Date nschuties vorzusehen ware. 

Art. 1 Z, 83 § 301 
Diese sinnvolle Ergänzung sol lte n icht erst in der zweiten Stufe der EO-Novelle in 

Kraft treten , 

Art. 1 Z. 84 § 303a 
Diese Bestimmung erscheint mißverständl ich : Durch die Forderungsexekution k�ln n  

der Dnttschu ldner nicht mehr, schuld befreiend a n  den Verpflichteten leisten .  Wenn 

ihm nunmehr aufgetragen wird , e rst 4 Wochen nach Zustel lung an den betreibenden 

Gläubiger z u  leisten ,  besteht d ie Gefahr, daß de facta Ge!d beträge noch an den 
Verpflichteten zur Auszah lu ng gelangen . Oie Interessensgegenüberstellung : Rück

forderung d urch den Verpfl ichteten gegenüber dem fehlerhaft betreibenden GI�ubi

ger e inerse its zu den beste henden Gläubigerinteressen andere rseits , erscheint ein

mal mehr zu schuldnerlastig . Es sol lte .also zumindest gesetzlich normiert werden,  

daß der Drittschuldner pfändbare Geld beträge, wen n  auch n icht an den G läub iger  

leisten, aber doch bis zum Ablauf der  4-Wochenfrist einbehalten muß. 

Allgemein ist  festzustel le n ,  daß das fahrnisexekutionl5verfah ren dem VOllzugsorg a n  

umfassende Entscheid ungsfreiheiten bietet . Es ist dabei zu befürchten , daß durch 
diese monatelange; Abtrennul1g des Kontaktes Gläubiger-Gericht ein wesentlicher 
Informationsfluß welcher natürl ich a uch d u rch 'die Informationen von Gläubigerseite 

geWährle istet ist , n rcht mehr stattfindet Die vorgelegten Novel l ierungs.bestimmu ngen 

bieten keinerlei Mögl ichkeiten für den Gläubiger, auf konkrete , festgestel lte, neue 

Sachverhalte mit entsprechenden Anträgen auf das laufende VoUzugsverfahren Ein

fluß zu nehmen . Dies k a n n  auch nicht im Interesse des Gerichtes bzw. Vollzugsor-

19/SN-6/ME XIX. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original)20 von 28

www.parlament.gv.at



(�9/02 . 95 08 . 23 'l)'03 16 8(135 595 
" :. nf 

- 1 0  -

ganes liegen. Beispielsweise ist aüch nicht kl�r.  in welcher Form e\ne beim ' 
(Erst)Antrag ' begehrte Beteiligung 3m Vollzug durch das' Geric�tsQrgan wahrgenom

men werden muß (beim ersfenVollz;ug , bei jedem weiteren?), Zu fordern waren also 
entsprec�e'nde Bes;immungen! �elGhe ih dies�h, Ber.�ich die .Gltiubigerrechte v�r

bessern. 

. Der leitende An9jtellte: 
,f / . l�: / '  , 

/.1l/ � 
rj{r. VC'I":l.ued 

/\ .
. 

/ . .  
' /' . 

. 
Der 7�mann: 
I " � ( ,v-
\ .(Gdtzue4. 
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wiener gebiet"skrankenk�,sse 

. , 
1 1 0 1  wien ' wienerbergstraße 1 5 �1 9  
postfach 2000 , 
teiefon 60 1 22 · 0  (ode'r klappendurchwahl) 

parteienverkehr: 
montag bis donnerstag v,on 8 bis 1 4  uhr ' 
freitag von 8 bis 1 3  uhr 

dvr: 0023957 

It,r 2e�chen Ihre nachrich1 vom unser zeichen 

Z I . 1 2-43 . 00/95 Gm/ En BE-Dr . Hu/wö 
27 . 1 . 1 995 

L 

Hauptverband der österr . 
Soz i a l  vers i c he rungsträger 
Kundmanngasse 2 1  
'1 030 W i en 

durchwalllklapp-e wien. 

2396 7 . 2 . 1 995  

Betr i fft : Entwurf e i ner Exekut i on sord n ung s - Nove l l e 1 995  
Beg utachtungsverfah ren i 

Hauptverband der Osterr. 
SozialverslGh:S�1 :;-:r.::-!räger 
eingel - 9. FE S. 1935 i () 
�zeichen ;1Q - 7\ , , ' 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 
��t 

�' �--��� 

Zu ob i gem Entwu rf n i mmt d i e  W i ener Geb i etskranke n k a s s e  w i e  fo l gt Ste l l ung : 

D i e  W i ener Geb i ets kranke n k a s s e  st i mmt m i t  den Er l äuterungen zum vor l i egende n 

Entwu rf' übere i n , wonach e i n  Bedarf an  höherer Effekt i v i t ät der Fahrn i sexekut i on 

be steht und beu rtei l t  d i e  vorgesehenen Änderungen i n  we i te n  Bere i chen pos i t i v . 

Gegen e i nze l ne Best i mmungen d es  Entwurfes ( bzw . der bestehenden F a s s ung der 

Exekut i on sordnung ) bestehen j edoch Bedenken : 

§ 1 4  EO 

D i e  F ah rn i sexekut i on so l l te  auch d a n n  vo l l zogen werden , wenn zum Z e itpunkt des  

Exekut i on santrages bere i ts anzunehmen i st ,  daß  d i e  Exekut i on auf w i ederkehrende 

Ge l dforderungen vorau s s i cht l i ch n i cht  a u s re i chen w i rd ,  d i e  vo l l streckbare Forde

rung s amt Nebengebüh ren im Laufe e i ne s  Jahres zu  t i l ge n . De r betre i bende 

, G l äub i ger kann auch ohne D r i tt s ch u l dne rerk l ä rung über a u s re i chende I nformat i onen 

( z . B .  be i m  Hauptverband der ö ster r . Soz i a l vers i cherungsträger gespe i C herte Dat'en ) 

verfügen , aus denen s i ch e rg i bt , d a ß  d i e  Forderung sexekut i on a l l e i ne n i c ht a u s 

re i chen w i rd .  D a  iO  s o l chen Fä l l e n  a b e r  weder  e i ne Exekut i o n  nach  § 2 9 4 a  ge

führt w i rd ,  noch d i e  E i nho l un g ' e i ne r  Dr i ttschu l dnere rk l �rung notwend i g  i st ,  

s i nd d i e  i n  § 1 4  genannten Gründe für  den  Vo l l zug  der Fahrn i sexekut i on n� c h t  

au s re i c hend . 

. 1 .  
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§ 47ff EO 
I n  d iese Best i mmungen s ol lte  auf�genom·men w.erden , daß dem Verpf l i c hteten d Le 

. R i cht i g �tel l u�g e i ne s  offenb�r unr i c h t i g�n oder unvo l l ständ i gen Vermöge� s v�r- . 

z e i c hn i s se s  von Amts wegen oder auf  Antrag e i ne s  betre i benden G l äub i gers auf

zutragen . i st .  

I n  der Prax i s  hat s i ch herau sgeste l l t ,  daß Vermögensverze i chn i s s e  oft sehr 

pauscha l ,  unvo l l ständ i g  und mang e l h aft ausgefü l l t  werden . D a s  verwendete Formu l ar 

ste l l t  zudem eher auf natü r l i che Personen ab und n i cht auf Unternehmen m i t  

l aufenden Ge schäftsbez i ehungen . 

§ 54b , d EO 

D i e  E i nspruch smög l i ch ke i t  nach § 54c s o l l te dann  n i cht be stehen , wenn  der 

G l äub i g er ohneh i n  den vo l l strec kbaren Exekut i onst i te l m i t  dem Exekut i on s antrag 

vor l egt . 

D i e  W i ener Geb i et s k rankenka s s e w i rd d i e Mög l i c hke i t  haben , Exekut i onst i te l  w i e  

Rück standsauswe i se und Besche i de bere i t s  m i t  dem Exe kut i on s antrag i m  Wege des  \ 

e l ektron i schen Datenv erkehrs zu überm i tte l n . E i n sprüche gegen so l che  Exekut i on s 

anträge n a c h  § 5 4 c  würden nur d a s  Verfahren verzögern u n d  e i nen unnöt i gen Ver

wa l tungs aufwand auch für das Exekut i on s ger i cht bew i rken , ohne daß s i e  zu  e i nem 

Erfo l g  für  den Verpf l i chteten führen könnten . I n  d i esen Fä l l en wü rde s i ch  d i e  

ges onderte Zuste l l ung der Exekut i on sbew i l l i gung vor dem Vol l zug erübri gen . D i e  

1 4täg i g e  F r i st d e s  § 253 Abs . 4 und d i e  4wöc h i ge F r i st d e s  § 303a wäre dann  

n i cht notwend i g ,  s odaß d er  Vo l J zug umgehend nach  Exekut i on sbew i l l i gung vorge

nommen werden könnte . 

I n  § 54d wäre i n  Anbetracht der schwerw i egenden Sankt i on der  E i n ste l l ung des  
I 

Verfahrens e i ne 5täg i ge Fri st der 3täg i gen vorzuz i ehen . 

§ 200 Z .  3 EO 

I n  den Er l äuterungen zu § 282 w i rd au sgeführt , daß d i e  Fort setzung des  Ver

wertung sverfahre n s  nach e i ner E i n ste l l ung gemäß § 200 Z .  3 bere i t s  nach d re i 

Mon aten mög l i ch  se i n  s ol l .  D i es s o l l te i h ren N i edersch l ag auch  i n  der Be

s t i mmung des § 200 Z .  3 f i nden . 

. / . 
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'§ 250 Z .  1 0  EO 

Unpfän.dbar:ke i t  s o l l te nur dann vor l i egen , wehh d i e  Gegenstände g'e r i ngen Wert'es 

i nsgesamt d i e  noch auf l aufenden Verwertungskosten n i cht decken . 

§ 252g" EO 
Für d i e  erste Vo l l zug shand l ung des  Vo l l streckung sorganes s o l l te j edenfa l l s  e i ne 

kürzere Fr i st a l s  v i e r  Monate ( etwa zwe i Monate ) bes t i mmt werden .  

M i t  dem Beg i nn de s Vo l l zuges so l l te n i c ht zugewartet werde n , i ns be sondere 

wenn  anzunehmen i st ,  daß d i e  Forderung be i oder nach Vo l l zu g  vom Verpfl i chteten 

bezah l t  w i rd .  

§ 254 EO 

K l argeste l l t  werden so l l te , daß Aktene i n s i cht bzw . e i ne Überm i tt l ung des 

Pfändung sprotoko l l e s n i cht erst nach v i er Mon aten be im  Exek �t i onsge r i cht 

mög l i ch i st ,  sondern während de s ges amten Vo l l streckung sverfahre n s  be i m  

Vo l l streckungsorgan . 

Vor a l l em be i Exsz i nd i erung sersuchen i st d i e  I nforma t i on über d i e  gepf ändeten 

Gegenstände zur Beu rte i l ung des ge l tend gemac hten Anspruches  d r i ngend notwend i g .  

D i e  Vo r l age des Protoko l l es  an d as  Exekut i on s g e r i cht kann i n  d i esen  F ä l l en 

n i cht abgewa rtet we rden . 

§ 264b · EO 

D i ese Best i mmung kommt der Gewäh rung e i nes  Zah l ung saufschubes bzw . von Te i l 

zah l ungen durch den Vo l l strec ker g l e i c h .  Es steht n i cht i n  der D i s po s i t i on 

des Vo l l streckers dem Verpf l i chteten für den betre i benden G l äub i ge r  Stundungen 

und d i e  Mög l i chke i t  von Te i l z ah l ungen e i nzuräumen . D i ese  Best i mmung wäre daher 

ersatz l os zu stre i chen . 

§ 289 Z .  4 EO 

Gegen Besch l ü sse  m i t  denen das Verkaufsverfahren e i ngeste l l t  w i rd ,  so l l te e i n  

Rekurs mög l i ch se i n .  

So l chen Besc h l ü s sen können unwahre Ang aben de s Verpf l i chteten und n i cht z u 

treffende Festste l l ungen zug runde l i egen . Dem betre i benden G l äub i ge r  d a r f  d i e  

Mög l i c hke i t , s o l che Entsche i dungen anzufechten , n i cht genommen werden . 

. / . 
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§ 302 EO 
Wenn de� betre i berid� G l äub i ger auf e i n� Dr ft��c h u l d nererk l ä��ng verz i c ht�t , 

\ 
: so ll te er n i cht d i e  Kosten für e i ne dennoch abgegebene Erk l ärung des D r i tt -

. . 

schul dners · tragen. ·mü s sen , auch wenn da.s Exekut i onsgeri .cht i rrtüm l i ch e i n  

Formu l ar. be i g e l egt hat . 

Da i n  d i esen Fäl l e n  e i ne unter�eh i ed l i che Jud i k atur besteht , s o l l te e i ne ge-
, 

setz l i che K l arste i l un g  i n  ob i gem S i nn erfo l gen , zuma l n i cht e i n z u sehen i st ,  
. . I 

w i eso e i n  G l äub i ge r  für e i ne Erk l ärung de s Dr i ttschu l dners , d i e  e r  n i cht be-

nöt i gt und auf d i e  er ausdrück l i c h  verz i chtet hat , Ko sten tragen s o l l .  
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. .  i '  
Hau�nd, der ästerr. 
Sozialvbrsicherungstfäger . 
Kundniknngasse 21 . 
1 030 Wien 

I 

do. Sehr. v. 27.01 . 1 995, ZI.12-43.00/95 GrTtrEn 
I . :  . . Entwurf einer Exekutionsordnungs-Novelle 1 995 

; 
i 

09.02. 1 995 
1 1  S� dr.m-ke 
Durq,wahl 3571 , 

Die Sozialversidierungsanstalt 'der gewerblichen Wirtschaft gestattet sich, zum vorliegen-
I . 
I . . , I '  . den Gesetzesentwurf nachstehende Stellungnahme abzugeben: . 

I ' . ' ' . 
Wesentlicher Gegenstand des vorliegenden Entwurfes sind Änderungen bzw. Ergänzun-
ge'n im !Bereich der Fahmisexekution. Die: Novelle sieht grundsätzli� eine Vereinfa�ung 

bzw. Beschleunigung des Verfahrens im Rahmen einer Fahmisexekution vor, die insge
samt tktrachtet durchaus zu begrüßen iSt, da infolge d�r schnelle�n Durchführung von 

Fahmikxekutionen grundsätzJich mit der: rascheren Hereinbringun� von Beitragkußen-

stände1 zu rechnen sein sollte. ' . 
AlJerdin�S enthält der Entwurf auch eine wesentliche Änderung, die ?achteilige F{)ige� bei 
der DU'Fführung von Fahmisexekutioneni nach sich ziehen könnte. � 54b in der Fassung 
der Exekutions-Novelle 1 995 sieht ein vereinfachtes Bewilligungsverfahren vor, bei dem 

die vorkge des Exekutionstltels entfallerl kann. Dieses vereinfachtk Verfahren ist u�ter 
bestimrhten Voraussetzungen 'anzuwenden, die bei der Exekutiorkruhrung hinsichtlich 
rückstähdiger Sozia!versicheruilgsbeitfäge seitens der Sozialversicherungsanstalt :der ,  ge
wernlic?en Wirtschaft in der �egeJ gege�n sein werden (die hereinzubringende: F�rde
rung übersteigt den Betrag von 1 00.000,--"- Schilling nicht, die Vorlage anderer Urkunden 
als d�j ExekutionStitels = RüCkstandsaU+ises ist nicht vorgeschrirOOn). Da bei ;dieSem 
vereinfachten Bewilligungsverfahren der betreibende Gläubiger dem ExekutionSantrag 
keine ksrertigung des Exekutionstitels anschließen muß, sondern nLr den Tag benennen 

muß, ah dem für den 'Exekutionstitel die �ollstreckbarkeitsbestätiglJ�g erteilt wurde, k8nn 
das vtnfachte BeWilligungsverfahren Nachteile ffir den Verpflichtften mit ·sich ·bringen 
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und wird diesem daher im § 54c EO die Möglichkeit eines Einspruches gegen die nach 

. 
§ 54b I EO erfolgte

. 
Exekutionsbe�lIigung

. 
zugestanden. Daher �rd ! dem Verpflichte:en im 

Rahmrn des veretnfachten BewJlIIgungsverfahrens aber auch - Im �egensatz zu bisher -
eine' sChriftliche Ausfertigung des BewiUigungsbeschlusses - vor de� VOllzug ! - zug�elft. . . t ' .  . 
Diese Vorgangsweise bedeutet nun, daß der Verpflichtete von de� Bewilligung �er Fahr
nisexekution ZU einem Zeitpunkt Kenntnis erlangt, zu dem ihm noch :rund Zwei Wdchen zur 
VertüJung stünden, pfändbare GegenstäJide der angekündigten Pfähdung zu entziehen. 

I ' :  t ·  . 
• . • i � 

Dadurb steht zu befürchten, 'daß der bisher gegebene ÜberraschLngseffekt einer Fahr
nisex�ution (die ExeJ<utions�lIigung wird erst anläßlich des vOlkugs dem Verpflid,te
ten üJergeben) in dem einen Oder anderen Fall unterlaufen wird. sPlI das verhindert wer� I ; . I 

den, nrüßte gemäß § 54b EO in der Fass�ng der Exekutions-Novell? 1 995 seiten� des be-
treibenden Gläubigers bescheinigt werden, daß ein vorhandenes Exekutionsobjekt durch I . ' I . 

Zustellung der Exekutionsbewilligung vorVomahme der Pfändung der Exekution entzogen 

würde! Nur unter dieser Voraussetzung iit nämlich das vereinfacht� Bewilligungs�erfahren 
I .  . 

ausgeSchlossen und wird die' Fahmisexekution wie bisher durchg�führt Allerdings 'stellt 
sich i1 diesem Zusammenhang die Frag�. auf welche Weise und +uf Grund welchef �
haftspunkte die Bescheinigung, daß bei Zustellung der Exekutionsbewilligung vor der 
Pfänd6ng pfändbare Gegenstände der &ekution entzogen �rden, krfolgen tnüßte� . 

Eine llche Bescheinigung düme nach uAserer Meinung seriöseJse nur auf Grund

'

kon-
: � . ' . 

kreter �erdadltsmomente möglich sein, die im Regelfall wohl nidlt v9rhanden sein' we�en. 
Die bloße auf einen vagen Verdacht hin ausgesprochene Befürchtuhg, daß pfändbare Ge-

I . ;  l ,  : .  genstände der Exekution entzOgen werden, dürfte hingegen kaum ausreidlen, das vereln-fachtel Bewilligungsverfahren �u vemind�m. Im übrigen läuft eine Fiche vorga�gS�eise 
gewissermaßen auf eine Unterstenung hinaus, die das Verhältnis zwischen Sozialversiche

rungstkger und Versicherten 'einer gewiben Belastung aussetzt, �ie dem Ansehen der 
Sozialtersicherung insgesarm einen Sch�en zufügen könnte. ! ' . 

, . I • .  . . • •  I 
Im Erdebnis ist daher zu befürchten, daß! die Bescheinigung gemäß § 54b Abs. 1 :  Z. 5 EO 
in der IFassun9 der Novelle bei Fahmi�ekution im Regelfall unt�rblei�n wird mü�en, 
das vereinfachte Bewilligungsverfahren daher zur Anwendung kom�en und in einer nicht 

I . . :  I ; . " "  
abschätzbaren Anzahl von FäHen mit einem Verhalten zu rechnen Sein wird, das bei reah-StiSCh,r Beurteilung der Gesamtsituation �Is Exekutionsvereite!ung �nzusehen ist. . 

I . .  . '  . 
Auffällig ist weiters die Erweiterung der unpfändbaren Gegenstände; im Rahmen der Fahr-

I ' . : '  . 
nisexekution. Beispielsweise sollen nunmehr auch Handwerkern die zur Berufsausübung 

I . I .  
! . , , 
i 
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: 
notwendigen Gegenstände generell belassen werden, wodurch bisher im größeren Umfang 

pfänd6are Gegenstände von nach dem GSVG versicperten Person�n der FahmiSexekuti
on en10gen werden könnten� Oies ist gru,ndsätzlich als Nachteil zu �etrachten. jedoch: sind 
di� konkreten AUswirkungen nicht abschatzbat. , .  . . 

I 
. . ! , . . :  I :  : 

Jedenfalls zu begriißen ist jene Änderung der Exekutionsordnung {vonach sich der Rang 
der Pr1.ndrechte im Rahmen der Fahmis�ekution künftig nach dem; Einlangen des �eku
tionsa�ges richten wird, sofern auf Grurd des ExekutiOnsantrage� tatsächlIch ein P1and
recht t>egründet wird_ Bisher wurde nämfich der Rang des Pfandr�chtes durch den .Zeit
punkt �er Aufnahme der gepfändeten �enstände in das Pfändu�gSprotOkOIl begründet, 
so daß bei der Pfändung von · Gegenständen auf Grund mehrerer �ekutionsantr:äge sei
tens �erschiedener betreibender Gläubi�er im Rahmen einer "ge�einsamen" �oU�ugs
handlung gleichrangige und daher entsprechend "minderwertige" P�ndrechte entsta'1den, 
obwo� die Exekutiorisanträge selbst zu v�iedenen Zeitpunkten �estelft Wuden� . 

. ! 

I 
. ' . I 

,. Mit vorzüglicher Hochachtung ! . 
�OZlALVERSICHERUNGSANSTALT DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Der Generaldirektor. I 

~ 
Dkfm_ Bauer 

, .  
! . 
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